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Zl� 14407/6-111/2/90 

Kirchberg, 28.4.1990 

Der Bund esverband der VCL erhebt keinen grundsätzlichen Einwand 

gegen den oben genannten Entw urf. 

Er gibt allerdings schon jetzt zu bedenken, daß Minderheiten-Schul­

gesetze für B urgenland bzw. Steiermark nicht einfach in Anlehnung 

an dieses Minderheiten-Sch ulgesetz für Kärnten entworfen werden können. 

- Die Siedlungssituation der Volksgruppen innerhalb der drei B undes-

länder ist sehr unterschiedlich. 

- Das Verhältnis zwischen Mehrheitsvolksgruppe und Minderheitenvolks­

gruppe ist nicht vergleichbar. 

- Im Burgenland sollte auch die ungarische Volksgruppe berücksichtigt 

werden. 

Für den B und esverband der VCL 
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